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Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 08.10.2021

Festlegung eines Sperrbezirks zum Schutz der Bienen gegen 
die Amerikanische Faulbrut (AFB)

Die Landeshauptstadt München als zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde erlässt folgende

Allgemeinverfügung:
I.  Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 

vom 08.10.2021 wird mit Ablauf des 19.08.2022 aufgehoben.

II.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

III.  Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft.

Hinweis:

Zum Schutz der Bienenbestände sind trotz der Aufhebung 
der oben genannten Allgemeinverfügung die gesetzlich vor-
geschriebenen Schutzmaßregeln durch die Tierhalter*innen 
stets zu beachten und strikt einzuhalten, um einen Ausbruch 
der Seuche zu verhindern.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung ist auf der  
Internetseite der Landeshauptstadt München unter  
https://stadt.muenchen.de/infos/tierseuchen.html im Reiter 
„Amerikanische Faulbrut (AFB)“ zu finden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  

Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind.

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

München, 16. August 2022 Kreisverwaltungsreferat
   Sicherheit und Ordnung,   
   Prävention
   Allgemeine Gefahrenabwehr
   gez. Dr. Hootz
    Leitende Verwaltungsdirektorin
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Vollzug des Waffengesetzes (WaffG) 
Ausnahme von dem Verbot des Führens von Waffen bei 
öffentlichen Veranstaltungen

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungs-
referat – erlässt folgende Allgemeinverfügung:

1.  Den am Oktoberfest Landesschießen 2022 teilnehmenden 
Sportschützen sowie den an den Armbrustschießen der 
Armbrust-Schützengilde „Winzerer Fähndl“ e.V. teilnehmen-
den Armbrustschützen wird unter den in Ziff. 2 genannten 
Auflagen stets widerruflich die Erlaubnis erteilt, während 
des Münchner Oktoberfestes 2022 vom 17.09.2022 bis 
03.10.2022, auf den im beiliegenden Plan farbig eingezeich-
neten Wegen, Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, 
bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase ver-
wendet werden mit Prüfzeichen „F“ im Fünfeck, bzw. Arm-
bruste zum Schießstand im Schützenzelt bzw. zu der 
Schießstätte im Armbrustschützenzelt auf der Festwiese  
zu transportieren.

2. Auflagen:

 a)  Die Waffen dürfen nur in ungeladenem Zustand in einem 
verschlossenen Behältnis (z.B. in einem Waffenkoffer, 
Stoff- bzw. Lederfutteral mit Vorhängeschlösschen etc.) 
transportiert werden.

 b) Die Waffen dürfen ausschließlich 

– zum Schützenzelt
entweder von der Theresien-/Schwanthalerhöhe über 
Zugang P 14 durch den bewachten Fußgängertunnel 
und entlang des Behördenhofs auf dem Rettungsweg 
West in südlicher Richtung oder von der Poccistraße/
Hans-Fischer-Straße kommend über Zugang P 11 auf 
der Straße A westlich der „Oidn Wiesn“, die Matthias-
Pschorr-Straße querend auf dem Rettungsweg West in 
nördlicher Richtung

– zum Armbrustschützenzelt
von der Schwanthalerhöhe über den Zugang P 16 zum 
Rettungsweg West und die Straße 1 West bis Zugang 
Armbrustschießstand

und zurück transportiert werden. 

In den sonstigen Bereich des Oktoberfestes dürfen die 
Waffen nicht mitgenommen werden. Die Zufahrten P 12 
und 13 beiderseits der Bavaria stehen nicht zur Verfü-
gung.

 c)  Die nachträgliche Anordnung weiterer Auflagen im Ein-
zelfall bleibt vorbehalten.

3.  Die einzelnen Schützen werden vom Erfordernis, eine Kopie 
dieser Ausnahmegenehmigung mitzuführen, befreit. 

4.  Für die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheides wird die sofortige 
Vollziehung angeordnet.

5.  Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

6. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
  a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
  Bayerisches Verwaltungsgericht München
  Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
  Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

 b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind 

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht  
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

München, 18. August 2022 Kreisverwaltungsreferat
   i.V. Groth
   Stadtdirektor

Hinweis:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrens-
gesetz ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung  
öffentlich bekannt zu machen. Die vollständige Allgemein-
verfügung liegt im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstr. 11,  
80337 München aus. Sie kann während der allgemeinen  
Parteiverkehrszeiten im Zimmer 07.103 eingesehen werden.
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Bürgerversammlung im 18. Stadtbezirk 
Untergiesing-Harlaching am 06.10.2022 

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 18 – Untergiesing-
Harlaching teilte ich mit, dass am Donnerstag, den 06.10.2022 
um 19.00Uhr in der Städtischen Sporthalle Säbener Straße 
49, 81547 München, die Bürgerversammlung des 18. Stadt-
bezirk – Untergiesing-Harlaching stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird noch bekanntgege-
ben.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides ge-
mäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Farinellistr. 8 – 12
Gemarkung: Schwabing / Fl.Nr.: 456/8 / 4. Stadtbezirk

Neubau einer Wohnanlage mit Dachaufstockung und Tiefgarage 
(Farinellistr. 8 – 12 / Friedrich-Loy-Str. 1) – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.08.2022, Az. 1.7-2022-4334-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 456/17, Fl.Nr. 456/18, Fl.Nr. 456/23 und 
Fl.Nr. 456/138, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 08. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Schulstr. 46
Gemarkung: Neuhausen / Fl.Nr.: 146/14 / 9. Stadtbezirk
Umbau zweier Wohnungen im DG, Ausbau Speicher und 
Dachspitz

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.08.2022, Az. 1.23-2022-6056-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und einer Abweichung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 146 und Fl.Nr. 146/20, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 08. August 2022  Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kapuzinerstr. 45
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11364/0 / Stadtbezirk: 2
Nutzungsänderung einer Bankfiliale in eine Bürofläche

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.08.2022, Az. 1.2-2022-7150-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11363/1, 11363, 11365 und 11366, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 09. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Herrnstr. 30
Gemarkung München 1 / Flurnr. 2127/0 / Stadtbezirk: 1
Nutzungsänderung eines best. Spirituosenlagers im 2.UG 
eines Gebäudes in eine Bar als Erweiterung der Gaststätte 
im EG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.08.2022, Az. 1.1-2022-5532-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 2088, 2124, 2126, 2128 und 2128/1 die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 10. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Senefelderstr. 7 – 9
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7274/0 / Stadtbezirk: 2
Anbau eines Büro- und Lagergebäudes im südl. Innenhof 
eines Hotels – TEKTUR zu 1.2-2014-19295-21

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.08.2022, Az. 1.202-2021-16496-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 
7273 und 7278, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).
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Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 10. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kirchenstr. 92
Gemarkung Sektion IX / Flurnr. 18266/0 / Stadtbezirk: 5
Neubau eines Townhouse (3 Varianten) – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.08.2022, Az. 1.7/2022-10275-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 18260/1, 18262/3, 18262/7, 18262/8, 
18265, 18267/1, 18260/2 und 18268, die dem Vorhaben nicht 
zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Rumfordstr. 42
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11898/0 / Stadtbezirk: 2
Nutzungsänderungen:  Vordergebäude: Einheit 11 Nach-
genehmigung des Büros (vorher Wohnen); Seitengebäude: 
Einheiten 14 von Lager zu Büro; Rückgebäude:  
Einheit 15 von Werkstatt zu Büro

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.08.2022, Az. 1.2-2021-22741-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11897, 11899 und 11900, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im  
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
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gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 16. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Karwendelstr. 28 – 30 
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 9370/3, 9370/2, 9370/0 und 
9369/4 / Stadtbezirk: 6
Neubau Rückgebäude (14 WE) und Tiefgaragensanierung 
mit 10 Duplex-Parkern – mit Mobilitätskonzept – und 
Nachrüstung Notleiteranlage an Bestandsgebäude (VG) 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.08.2022, Az. 6024-1.2-2021-1210-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 9360, Fl.Nr. 9361, Fl.Nr. 9371/3, Fl.Nr. 
9375/2 und Fl.Nr. 9288, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 10. August 2022  Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Ottobrunnerstraße 20 – 22
Gemarkung Sektion VII, Flurnr. 16298/25, Stadtbezirk 16
Instandhaltungsarbeiten Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.08.2022, Az. 6024-1.2-2022.1423-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233 - 20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

 
München, 10. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Nymphenburger Str. 75
Gemarkung Neuhausn / Flurnr. 345/0 / Stadtbezirk: 9
Abbruch und Neubau der Balkone

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 10.08.2022, Az. 1.2-2022-2946-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 343, Fl.Nr. 344, Fl.Nr. 344/2 und Fl.Nr. 
346, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 10. August 2022  Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung                                                                      
HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landshuter Allee 49
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 531/22 / Stadtbezirk: 9
Nutzungsänderung und Aufteilung von Nutzungseinhei-
ten eines Wohn- und Geschäftshauses (Vorderhaus)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.08.2022, Az. 1.2-2021-24131-22, wurde die 

Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter  
Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl. Nr. 531/2, Fl. Nr. 531/30 und Fl. Nr. 531/35, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befin-
den, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 
 

München, 16. August 2022  Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
    HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Stockerweg 12
Gemarkung: Trudering; Flurnr. 1489/3; Stadtbezirk: 15.
Vorhaben: Neubau Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.08.2022, Az. 6024-1.7-2021-22289-32, wur-
de der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt. 
Mit dem Vorbescheid wurde eine Frage zur planungsrechtli-
chen Zulässigkeit  des Vorhabens positiv, d. h. mit „ja“, beant-
wortet. 

Nachbarn:

Die Nachbarn haben den Eingabeplänen nicht zugestimmt. 
Mit Beantwortung der Fragen zum Vorhaben werden nachbar-
rechtlich geschützte Belange nicht beeinträchtigt.



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 24/2022

494

Da der betroffene Personenkreis die Anzahl von 20 Beteiligten 
übersteigt, kann die Zustellung des Vorbescheides durch öf-
fentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München ersetzt werden (Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO). Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. (Art. 71 
Satz 4 i V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). 

Die Nachbarn können die Akten des Verfahrens bei der Landes-
hauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, Blumenstraße 
19, Zimmer 338, einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen 
Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-32@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 – 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gem. 
Art. 71 Satz 4 BayBO i. V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Holzwiesenstr. 31
Gemarkung: Perlach, Flurnr.: 1500/3, Stadtbezirk: 16
Neubau dreier Mehrfamilienhäuser (16 WE) sowie zwei 
Reihenhäuser mit einer Tiefgarage (18 Stpl.)  
– VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 11.08.2022, Az.:6024-1.7-2022-2600-31, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn wird die Ausfertigung des Vorbescheides 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Die Nachbarn 
haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbe-
lehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung 
gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen 

Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-31@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24725.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 11. August  2022 Referat für Stadtplanung 
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Situlistr. 38
Gemarkung Freimann, Flurnr. 88/145,Stadtbezirk: 12
Neubau einer Wohnanlage mit KiTa, Gewerbeflächen und 
Tiefgarage (Situlistr. 38 / Freisinger Landstr. 7)  
– VORBESCHEID 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.08.2022, Az. 6024-1.7-2022-7859-41, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 88/219, Fl.Nr.: 88/2 und Fl.Nr.: 11/7, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 
Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vor-
bescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 16. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids  
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Bräutigamstr. 11 
Gemarkung Solln, Fl.Nr. 501/2, Stadtbezirk 19
Vorhaben:
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage –  
Variante 1
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage –  
Variante 2

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 17.08.2022, Az. 6024-1.7-2022-5131-33 wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid werden für zwei  
Varianten (s. o.) Fragen zu Abmessung und Grundfläche der 
Baukörper, zu Befreiungen bezüglich der rückwärtigen Bau-
grenze, zur Wandhöhe und Geschossigkeit, sowie zum Baum-
bestand gestellt und für Variante 2 weitgehend positiv beant-
wortet.

Den Nachbar*innen Fl.Nr. 498, Fl.Nr. 500, Fl.Nr. 500/4, Fl.Nr. 
502/11, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung 
des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbar*innen können die Akten des Vorbescheidsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 436, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-33@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 – 25022.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 17. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung
   HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)
         - Beschleunigtes Verfahren - 

Stadtbezirk 16 – Ramersdorf-Perlach

Für das Planungsgebiet

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2158
Jakob-Kaiser-Straße, Theodor-Heuss-Platz (westlich)
und Lüdersstraße (nördlich)
(Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 57bq)
– Theodor-Heuss-Platz 6 –

wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit vom  
13. September 2022 mit 13. Oktober 2022 durchgeführt.

Die Vollversammlung des Stadtrates hat im Rahmen der 
Schulbauoffensive 2013-2030 das größte kommunale Schul-
bauprogramm in Deutschland auf den Weg gebracht. Mit dem 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes mit Grünord-
nung Nr. 2158 vom 19.02.2020 sollen im vorgenannten Gebiet 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des 
Schulzentrums am Theodor-Heuss-Platz geschaffen werden.
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Vorgesehen sind der Bau einer Grundschule, eines Sonderpä-
dagogischen Förderzentrums sowie einer schulvorbereiten-
den Einrichtung. Weiterhin sollen eine Mensa mit Nutzung als 
Versammlungsstätte, eine 3-fach Sporthalle, Freisporteinrich-
tungen, eine Tiefgarage sowie eine Dienstwohnung realisiert 
werden.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Es wird keine Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all -
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich  
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen  
Auswirkungen der Planung unterrichten kann, werden vom 
13. September 2022 mit 13. Oktober 2022 an folgenden 
städtischen Dienststellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  
Blumenstraße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a), von Montag mit 
Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Ost, Trausnitzstraße 33 
(Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, 
Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr)  
eine Einsichtnahme ist nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 089/233-63500 möglich,

3.  bei der Stadtbibliothek Neuperlach, Charles-de-Gaulle-
Straße 2a (Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und 
Samstag von 10 bis 15 Uhr). 

  Aufgrund der COVID-19-Pandemie kann es zu abwei-
chenden Öffnungszeiten der Stadtbibliothek kommen. 
Bitte informieren Sie sich im Internet unter  
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten oder 
telefonisch unter 089/1893680, ob die Stadtbibliothek 
geöffnet ist bzw. ob eine Einsichtnahme in die Unter-
lagen vor Ort und die Abgabe einer Stellungnahme für 
den Publikumsverkehr möglich ist.

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sowie die Daten-
schutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bauleitplan-
verfahren sind auch im Internet unter der Adresse
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Auskünfte und Einzelerörterungen zum Bebauungsplan erhal-
ten Sie unter der Telefonnummer 089/233-22854 während der 
Dienstzeit Montag mit Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und 
Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Einzelerörterungen vor Ort im 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung sind nach vorheriger 
telefonischer oder elektronischer Terminvereinbarung  
unter 089/233-22854 bzw. per E-Mail unter  
plan.ha2-63p@muenchen.de möglich.

Eine öffentliche Erörterung über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung findet während der Unterrichtungsfrist 

am Dienstag, den 20. September 2022 um 19 Uhr
im Gemeindesaal der Pfarrei St. Stephan  
(Lüdersstraße 12, 81737 München)

statt.

Die interessierten Bürger*innen werden hierzu eingeladen.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-

verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Aktueller Hinweis:
Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit Corona, wie 
beispielsweise die geltenden Regelungen in der Landeshaupt-
stadt München, können unter folgendem Link abgerufen  
werden: https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-
muenchen.html#Maßnahmen

Darüber hinaus wird gebeten, die allgemeinen Verhaltens-
empfehlungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung (BayIfSMV) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu 
beachten.

München, 18. August 2022 Referat für Stadtplanung
   und Bauordnung

Bekanntmachung
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Stadtwerke München GmbH
Tramausbau Scheidplatz Süd

Die Planunterlagen liegen zur allgemeinen Einsicht aus bei der

Landeshauptstadt München,  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung,
Blumenstraße 28b, 80331 München, 
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a),

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 30.09.2022

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Planfeststellungsunterlagen können auch auf der Internet-
seite der Landeshauptstadt München unter folgendem Link 
abgerufen werden: www.muenchen.de/auslegung 
Rechtlich maßgebend sind gem. § 27a Abs. 1 Satz 4 BayVwVfg 
allerdings alleine die in Papierform ausliegenden Unterlagen.

1.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung 
der Auslegung, also bis zum Ablauf des 14.10.2022, bei der 

  Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 23.2, Maximilianstr. 
39, 80538 München 

 oder bei der 

  Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung – HA I Stadtentwicklungsplanung, Blumenstr. 
31, 80331 München, Zi. 140, 

 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben.

  Anerkannte Natur- und Umweltschutzverbände sowie an-
erkannte Verbände nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz im Sinne des Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG kön-
nen innerhalb derselben Frist bei den beiden vorgenannten 
Behörden schriftlich oder zur Niederschrift Stellungnahmen 
zu dem Plan abgeben. Einwendungen, die nach Ablauf der 
Einwendungsfrist erhoben werden, sind ausgeschlossen. 
Die Einwendung muss den geltend gemacht Belang und 
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das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Eine 
Einwendungserhebung in elektronischer Form, z. B. durch 
E-Mail, ist unzulässig.

  In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige  
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das 
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als  Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten sein. Nicht formgerecht vorgebrachte Einwendun-
gen können bei der Erörterung und Entscheidung unbe-
rücksichtigt bleiben.

2.  Werden gegen den Plan Einwendungen erhoben, so werden 
diese im Allgemeinen in einem Termin erörtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwen-
dungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen im Sinn von Nr. 1 deren Vertreter oder Bevollmäch-
tigter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 solcher Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin 
nicht teil, so kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3.  Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, 
die Erhebung von Einwendungen, die Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder für einen Bevollmächtigten entstehen, 
können nicht erstattet werden.

4.  Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5.  Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung weisen 
wir darauf hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit in diesem Planfeststellungsverfahren die erhobenen 
Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen 
Daten ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren sei-
tens der Regierung von Oberbayern erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten werden benötigt, um 
den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die 
Regierung von Oberbayern kann die Daten an die Antrag-
stellerin zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. 
Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit 
rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) EU-Daten-
schutz-Grundverordnung.

München, 12. August 2022  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntgabe

Die SWM Versorgungs GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 
80992 München, macht hiermit bekannt, dass sich mit Wir-
kung zum 01.09.2022 die Technischen Anschlussbedingun-
gen Fernkälte und Grundwasserkälte (TAB Fernkälte und 
Grundwasserkälte) der SWM Versorgungs GmbH für die Netz-
abschnitte im Stadtgebiet München ändern. Die ab dem 
01.09.2022 gültigen TAB Fernkälte und Grundwasserkälte  
finden Sie auf unserer Internetseite www.swm.de. Außerdem 
liegen sie in den Geschäftsräumen der SWM Versorgungs 

GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München zur Ein-
sichtnahme aus. Die bisher gültigen TAB Fernkälte und 
Grundwasserkühlung treten mit Ablauf des 31.08.2022 außer 
Kraft.

München, 11. August 2022 SWM Versorgungs GmbH

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

3000991806 Bachmann Irmgard
111306502 Bachmeier Helmut
34092114 Berger Hildegard
34527663 Berger Hildegard
35366491 Bissen Frank
3000841795 Böhler Udo und Ingeborg
56318694 Bremberger Ingrid
3001600992 Danzl Manfred
115419731 Deiner Roger
3002187403 Gantet Claire
3002765752 Gunsser-Kiesling Dr. Ilona
36345916 Imhof Hortenzia
908556889 Keser Rita
3002765794 Kiesling Prof. Dr. Christian
3002879819 Leikam Tatiana
3000361695 Pitschka Claus
3001719438 Pitschka Claus
901068122 Schütter Günter
87468013 Schwimmer Josef
93327021 Sicker Monika
58070095 von Engelhardt-Born Monika 
58092925 von Engelhardt-Born Monika 
3002288995 von Engelhardt-Born Monika 
3000808018 von Kleist Mechthild 
13025994 Wolfsteiner Erwin und Ingeborg
16314304 Zacharkiw Marta
67061721 Zimmert Brigitte  

Es wurde am 11.08.2022 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 11.08.2022 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 11.11.2022 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 Mün-
chen, anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb 
der gesetzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden 
nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München,11. August 2022 Stadtsparkasse München
    Direktion Prozesse und IT
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Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 11.05.2022 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
11.08.2022  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

19673409 Becker Manfred
10696276 Bode Johannes
1978592 Eckmayr Barbara
3000729586 Eder Carola
63327233 Herold Eva
108336488 Liu Xiang Hong
78059474 Malvar Blanco Carlos
3002053019 Müller Claudia
906302088 Nexhipi Valmir
96097993 Pfister Kurt
80038862 Prinz Eva
3002016297 Roth Simon
3000459564 Singer Herta
15342926 WEG Germaniastr. 17 – 21b
36497477 Wolf Sabine
3001829492 Yazici Meltem  

München, 11. August 2022 Stadtsparkasse München
    Direktion Prozesse und IT

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Florian Schnabel (kommissarisch)
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Hans Raab (kommissarisch)
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 15 98 68 8-11, -22, -33, -44, -55, Fax 15 98 68 8-15
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere


